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Vorwort
Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität des Saarlandes im Wintersemester 2018/2019 als Dissertation ange-
nommen. Die Disputatio fand am 28.3.2019 statt.

Da die persönliche Würdigung in einem Vorwort zu einer Dissertation mitt-
lerweile zu einer Usance geworden ist, welche den Eindruck erweckt, die Worte 
des Dankes wären zu einer bloßen Selbstverständlichkeit verkommen, möchte 
ich mit Nachdruck auf der Ernsthaftigkeit meiner Danksagung gegenüber aka-
demischem Lehrer, Vorbildern, Familie und Weggefährten bestehen.

Meinem Doktorvater Herrn Professor Dr. Markus Würdinger gebührt größ-
ter Dank. Er ließ mir solche Unterstützung angedeihen, wie sie wohl sonst nur 
von wenigen Betreuern gewährt wird. Durch ständige Diskussionsbereitschaft, 
stete Förderung und offenen geistigen Austausch hat er maßgeblich zum Gelin-
gen der Promotionsschrift beigetragen. Er war sowohl Lehrer als auch Mentor 
und wusste immer Anregungen genau so zu geben, dass sie auf fruchtbaren 
Boden fielen. Er schaffte Promotionsbedingungen, die eine angemessene Ba-
lance zwischen Forschung, Lehre und nötiger geistiger Zerstreuung zuließen 
und somit kaum besser zur Fertigstellung der Arbeit hätten beitragen können. 
Auch für die schnelle Erstellung des Erstgutachtens und die Ermöglichung einer 
zeitnah anberaumten Disputatio möchte ich meinen Dank aussprechen.

Besonderer Dank gebührt ebenso Herrn Professor Dr. Christoph Gröpl, der 
nicht nur das Zweitgutachten zügig erstellte, sondern mir bereits im Vorfeld 
stets hilfsbereit Ratschläge erteilte und sich jederzeit zu einer anregenden Dis-
kussion bereit erklärte. Als intellektuelle Autorität eröffnete er mir aufgrund 
seiner fachlichen Expertise neue Perspektiven auf die der Untersuchung zu 
Grunde liegende rechtliche Materie, weshalb ich auch ihm zu großem Dank 
verpflichtet bin.

Ferner danke ich der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung für die 
finanzielle Förderung meines Promotionsprojektes.

Daneben möchte ich Frau Heike Schulz danken, ohne die ich wohl niemals 
den Fuß in die richtige Tür gesteckt hätte und niemals mit meinem Doktorvater 
in Kontakt getreten wäre. Ebenso danke ich dem gesamten Lehrstuhlteam wie 
auch Herrn Yves Georg und Johannes Biewer für fortwährende Unterstützung 
und wissenschaftlichen Austausch. Maßgeblichen Anteil am formalen Reüs-
sieren der Doktorarbeit haben einige Korrekturleser, namentlich Petra Berg, 
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 Elisabeth Groß, Margareta Groß, Viktoria Julien, Eva Kartes, Carolin Maus, 
Tatjana Robert, Viktoria Sartorius und Sophia Straub.

Großes Verdienst am und großen Dank wegen des Erfolgs des Vorhabens 
„Promotion“ hat natürlich meine gesamte Familie durch Hilfestellung mannig-
faltiger Art. Diese in Gänze aufzuzählen, wäre ein hoffnungsloses Unterfangen. 
Daher möchte ich insbesondere an Hans-Joachim und Petra Berg, Susen und Jan 
Berg, Gertrud Groß, Elisabeth Groß, Margareta Groß und Josefa Berg folgende 
Worte aufrichtigen Dankes richten: Erst durch euch wurden Interesse, Zielstre-
bigkeit und Ehrgeiz geweckt, welche letztlich die Conditio sine qua non für 
meine heutige Laufbahn geworden sind.

Meinen Großvätern Guido Berg und Josef Groß möchte ich diese Promo-
tionsschrift widmen.

Saarbrücken, im April 2019 Joshua Berg
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§ 1  Einleitung

Entschuldung bedeutet Hoffnung. Entschuldung ist Neuanfang.
Dem wirtschaftlich am Boden Liegenden gibt sie Linderung; ja ist sie weit-

reichende Genesung. Die Gesellschaft nimmt ihn wieder in ihre Mitte auf und 
ermöglicht ihm ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben. Das Durchlaufen 
des Entschuldungsverfahrens ist der notwendige Initiationsritus, der zu gesell-
schaftlicher und wirtschaftlicher Reintegration führt.

Die Bedeutung der Restschuldbefreiung kann in moderner Zeit kaum über-
schätzt werden. Noch vor wenigen Jahrhunderten war dies ganz anders – Tem-
pora mutantur et nos mutamur in illis.1 Im Unterschied zur damaligen Zeit 
besteht heute der politische Wille und die weitgehend konsentierte gesellschaft-
liche Einsicht, dem Schuldner mit Ablauf einer bestimmten Zeit die Aussicht 
auf einen wirtschaftlichen Neuanfang, einen Fresh Start, zu gewähren.

Vokabeln wie „lebenslängliche Schuldverstrickung“2, „moderner Schuld-
turm“3 oder der Gemeinschuldner als „Sklave von Rechts wegen“4 verdeutlichen 
die Brisanz und Sensitivität der Thematik. Solche Wortwahl mahnt zugleich 
zur Vorsicht, nicht dem Hang einer emotional geführten, jeglicher juristischen 
Argumentation und Dogmatik baren Debatte nachzugeben. Dass dies mitunter 
schwer fällt, zeigt sich an den quasi messianischen Erwartungen und der fast 
omnipotenten Heilsfunktion, welche der Restschuldbefreiung vereinzelt zu-
geschrieben wird. Begriffe wie „soziale Gerechtigkeit“5 und „Rechtswohltat“6 
machen die Runde. Die Bezeichnung der Restschuldbefreiung als „Meilenstein 

1 Zum Sprichwort und seiner Übersetzung („Die Zeiten ändern sich, und wir ändern 
uns mit ihnen.“) siehe Kasper, Reclams Lateinisches Zitaten-Lexikon, S. 362. Siehe ferner 
Paulus, JZ 2009, 1148, 1151: „Einen krasseren Paradigmenwechsel wird man sich kaum 
vorstellen können – Ächtung und Bestrafung des Schuldners bis hin zur Todesstrafe über 
Jahrhunderte bzw. Jahrtausende hinweg, und mit einem Mal an Stelle dessen (oder doch 
zumindest alternativ) die Frage nach der Hilfestellung zur Rettung.“.

2 Ackmann, ZIP 1982, 1266.
3 Medicus, DZWiR 2007, 221, 223.
4 Menzinger, Das freie Nachforderungsrecht der Konkursgläubiger, S. 47.
5 Medicus, DZWiR 2007, 221, 223.
6 BT-Drucks. 17/11268 S. 25; BT-Drucks. 12/2443, S. 91; Hergenröder DZWiR 2006, 

265, 274 f.; Hergenröder/Homann, ZVI 2013, 129, 132; Komo, Der Langfristige Kredit 
1989, 256 „Wohltat der Schuldbefreiung“.



22 § 1  Einleitung

in der Entwicklung des sozialen Rechtsstaats“7, als „wesentliche soziale Errun-
genschaft der Insolvenzordnung“8 und die Zuschreibung „existentieller Bedeu-
tung“9 tun ihr Übriges.

Was aber im Großen kaum bezweifelt wird, ist im Kleinen nach wie vor 
hochumstritten.10 Angesichts der wohlfeilen Lobpreisung der Schuldbefreiung 
nimmt es nicht wunder, dass sich auch berechtigte Skeptik und konstruktive Kri-
tik Bahn schlagen. Insolvenzrecht verfolgt gerade das Ziel eines Interessenaus-
gleichs zwischen Schuldnern und Gläubigern.11 Die nationale und internationale 
Tendenz geht mittlerweile eindeutig in Richtung einer immer schuldnerfreund-
licheren Ausgestaltung. Dagegen stößt die Mahnung, „Entscheidungsfreiheit 
ohne Verantwortung verkümmer[e] zur Narrenfreiheit zu Lasten Dritter“12 oft-
mals auf taube Ohren.

A.  Anlass der Untersuchung

Aktuell befindet sich das Insolvenzrecht beständig im Fluss. Paulus be-
titelt es als eines der „machtvollst expandierenden Rechtsgebiete weltweit“13. 
Die jüngsten europäischen Vorstöße geben Anlass, die Materie vor dem Hin-
tergrund supranationaler Entwicklungen erneut zu untersuchen. Nicht nur die 
Neufassung der Verordnung (EU) 2015/848 über Insolvenzverfahren (im Fol-
genden: EuInsVO),14 sondern v. a. der Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über präventive Restrukturierungsrahmen 

7 Ahrens, Das neue Privatinsolvenzrecht, S. 2 Rn. 4 und Fn. 5; Henning, ZVI 2014, 7, 8: 
„Meilenstein unseres sozialen Rechtsstaats“.

8 Wimmer, BB 1998, 386.
9 BGH, Urt. v. 25. 06. 2015 – IX ZR 199/14 = NJW 2015, 3029, 3030.
10 Aus der unübersichtlichen Kritik, den mannigfaltigen Verbesserungsvorschlägen 

und den ständig neu erscheinenden Analysen sei paradigmatisch auf die konzeptionel-
le Kritik von Kohte, in: Kohte/Ahrens/Grote/Busch (Hrsg.), Verfahrenskostenstundung, 
Restschuldbefreiung und Verbraucherinsolvenzverfahren, § 4b InsO Rn. 1 verwiesen, der 
es als „paradoxe Folge“ bezeichnet, wenn der wirtschaftliche Neuanfang mit neuer Schul-
denlast wegen der ausstehenden Verfahrenskosten beginnt.

11 Köhler/Simokat, KTS 2017, 495, 496.
12 Häsemeyer, in: Gerhardt/Diederichsen/Rimmelspacher/Costede (Hrsg.), FS Hen-

ckel, S. 353, 361.
13 Paulus, NZI 2008, 1, 2.
14 Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. 05. 2015 über Insolvenzverfahren, ABl. L 141 v. 05. 06. 2015, S. 19 ff.
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und die zweite Chance (im Folgenden: RL-V)15 sind äußerst interessant. Bei 
letzterem geht es mitunter nicht um weniger als der strategischen, europaweit 
koordinierten Ausrichtung des Insolvenzrechts an dem Bedürfnis des Schuld-
ners nach einer raschen Restschuldbefreiung. In Ermangelung umfassender mo-
nographisch-wissenschaftlicher Betrachtung des Richtlinienvorschlags bedarf 
es einer solchen im Hinblick auf die Restschuldbefreiung natürlicher Personen.

B.  Ziel der Untersuchung

Zugegebenermaßen ist über die Restschuldbefreiung schon vielerlei geschrie-
ben worden. Kaum ein Rechtsinstitut hat wohl die Insolvenzrechtler seit seiner 
Einführung so sehr beschäftigt. Die Sentenz „Wer vieles bringt, wird manchem 
etwas bringen.“16 mag zwar im Allgemeinen Gültigkeit beanspruchen, darf aber 
nicht Leitspruch einer Promotionsschrift sein. Es stellt sich die Frage, in welche 
Lücke diese Arbeit zu stoßen hat und welchen wissenschaftlichen Mehrwert sie 
im Diskurs um die Restschuldbefreiung zu leisten vermag.

Es wäre vermessen, jedwede Erkenntnis in diesem Bereich entgegen dem 
Spruch „Nanos gigantum humeris insidentes“17 für sich selbst reklamieren zu 
wollen. Die vorliegende Untersuchung geht auf die aktuellen Entwicklungen im 
Bereich der Restschuldbefreiung natürlicher Personen ein, ordnet sie in den bis-
herigen Kontext, legt dabei den Stand gegenwärtiger Forschung dar und unter-
zieht ihn einer erneuten analytischen Betrachtung, um letztlich lückenfüllende 
konstruktive Kritik zu üben und neues Wissen zu Tage zu fördern. Hierbei geht 
sie von Altbekanntem aus, bereitet es durch Kategorisierung und konzise Dar-
stellung auf und versucht, Schwachpunkte bisheriger Begründungsansätze auf-
zuzeigen und Alternativen zu nennen, um zukünftig in klarer Terminologie und 
mit ausreichender theoretischer Fundierung Korrekturen zu erwägen und neue 
Erkenntnisse zu gewinnen. Insofern werden die Vorarbeiten für zukünftige 
Forschung geleistet. Darüber hinaus ist ein Schwerpunkt der Arbeit in den uni-
onsrechtlichen und verfassungsrechtlichen Fragestellungen zu erblicken. Die in 
diesem Rahmen gewonnenen Erkenntnisse sollen einen Grundstein für weitere 

15 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über prä-
ventive Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance und Maßnahmen zur Steigerung der 
Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Ände-
rung der Richtlinie 2012/30/EU, COM(2016) 723 final.

16 Goethe, Faust. Eine Tragödie. Vorspiel auf dem Theater, 1808, Direktor, S. 12.
17 Ioannis Saresberiensis, Metalogicon III, 4 Zeilen 46 – 50 (auf S. 116): „Dicebat Ber-

nardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantum umeris insidentes, ut possimus plura 
eis et remotiora uidere, non utique proprii uisus acumine, aut eminentia corporis, sed quia 
in altum subuehimur et extollimur magnitudine gigantea.“.




